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K u r t R a b l : 

„Historisches Staatsrecht" und Selbstbestimmungsrecht 

bei der Staatsgründung der Tschechoslowakei 1918/19* 

De n Juristen , de r die Darlegunge n von E. L e m b e r g , R. P l a s c h k a , 

un d H . S l a p n i c k a zu r Kenntni s nimmt , beschleich t da s Gefüh l de s 

Neide s un d de r Bewunderung : er mach t sich die Farbigkei t un d Füll e de r 

geistesgeschichtliche n Bezüge klar , in die er hineingeführ t worde n ist — 

un d doc h bleib t ih m nicht s übrig , als die freundliche n Vermit t le r solche r 

Erkenntniss e — etwa nac h de m Motto : „Ha b die Sonn e nich t zu lieb un d 

nich t die S te rne ! komm , folge mi r in s dunkl e Reic h h inab " — zu bitten , 

ih n auf de m Gan g in jen e öd e un d ha r t e Welt des alltägliche n Müssen s 

un d Dürfen s zu begleiten , mi t de r e r es zu t u n ha t : jen e Welt , die zwar 

nich t losgelöst von de n geistigen un d sittliche n Werte n gedach t werde n 

kann , die zu umschreibe n Sach e de r Geschichtsforschun g ist, wo Volk un d 

Staa t de m einzelne n abe r weniger als I d e e , sonder n vie lmeh r in de r 

Gestal t des B e f e h l s gegenübertreten . 

E s sei dahe r gestattet , de r Behandlun g des im Tite l de r vorliegende n 

Studi e gekennzeichnete n Gegenstande s einige rechts - un d verfassungs-
geschichtlich e Hinweis e voranzustellen , wobe i in erste r Lini e vom gelten -
de n Rech t ausgegange n wird, d. h . vom Inbegrif f jene r Vorschriften , dere n 

Einhal tun g da s Wirken de r öffentliche n Mach t bestimmt , bzw. von diese r 

öffentliche n Mach t erzwunge n werde n konnt e ode r sollte . 

Di e „böhmisch e Frage " war da s Problem , wie da s Zusammenlebe n von 

Tschechen , Deutsche n un d Pole n in de n Länder n de r böhmische n Kron e 

in de r Spätzei t de r habsburgische n Monarchi e gestalte t werde n könne . 

Hierbe i stellt e sich die Frag e de r polnische n Volksgruppe lediglich für 

Österreichisch-Schlesien . Sie k a n n für de n vorliegende n Zusammenhan g 

auße r Betrach t bleiben . Tschechischerseit s gedacht e man , die „böhmisch e 

Frage " durc h die Erneuerun g des „geschichtliche n böhmische n Staats -
rechts " zu lösen . Was es dami t au f sich hat , ist au s de n Darlegunge n 

Plaschka s deutlic h geworden. 1 

*) Vortrag, gehalte n auf de r Tagun g der Historische n Kommissio n der Su-
detenlände r am 21. Okt . 1958 in Marbur g a. d. Lahn . Vgl. die Vorträge von 
R. P l a s c h k a un d H . S l a p n i c k a in Hef t 1 des lfd. Jgs., S. 1—41, un d 
von E. L e m b e r g in Hef t 2 des lfd. Jgs., S. 161—197. 

1) Zu den dor t nachgewiesene n Quelle n sei ergänzen d noc h auf die kurze , 
jedoch höchs t stoffreiche , unmittelba r vor Ausbruch des Erste n Weltkriegs 
erschienen e Abhandlun g von J . F o r t , O ćeskem problem u stätoprävni m 
[Übe r das böhmisch e Staatsrechtsproblem] , Pra g 1913, aufmerksa m gemacht . 
Ausführlich e Inhaltsangab e bei G. P e t e r s , De r neu e Her r in Böhmen . 
Berlin 1927. S. 17 ff. 
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Dieses Program m setzte — faßte ma n es demokratisc h auf — das Vor-
handensei n (ode r doch die Möglichkei t des Vorhandenseins ) eines böh-
mischen , beide im Land e ansässigen Nationalitäte n umfassende n un d 

geistig einende n Landespatriotismu s voraus. Wie bei Anglo- un d Franko -
kanadiern , bei alemannische n un d welschen Eidgenosse n konnt e er ver-
schieden e geschichtlich e Wurzeln haben , mußt e aber in seinen , diese 

Unterschied e überwölbende n Bewußtseinsinhalte n einheitlich , nac h auße n 

geschlossen sein. Die Art, wie beide Nationalitäte n ihr Dasei n deutete n — 

wie ma n sagen darf: ihr historisch-politische s „Selbstverständnis " — 

durft e nich t gegensätzlich , geschweige den n unvereinba r sein. 

Gerad e das aber ist der Fal l gewesen —• wie sehr, ha t Slapnick a nu r 

allzu klar gezeigt. Stellt e Palack y den Hussitismu s in den Mittelpunk t 

der „böhmischen " Geschicht e un d vermocht e er das tschechisch e Volk in 

eine r Einheitlichkeit , die für das 19. Jahrhunder t ungewöhnlic h war un d 

an die Phänomen e des zeitgenössische n Totalitarismu s gemahnt , auf diese 

Geschichtsauffassun g festzulegen, so war dami t das Aufwachsen jeglicher, 

beide Landesvölke r umschließende n Geschichts - un d Staatsgesinnun g ver-
hindert . Hie r war das Gegenstüc k eine r Vergangenheitsdeutung , die den 

Wertakzen t etwa auf eine Ta t gemeinsame r vaterländische r Anstrengun g 

gegen äußer e Gegne r gesetzt un d dadurc h zur Bildun g eines einheitlichen , 

umfassende n Staatsbewußtsein s beigetragen hätte : verehrt e Frankreic h 

das Mädche n von Orlean s als seine Nationalheilige , so erwuchse n aus 

diesem Kul t starke , positiv auf das Staatsganz e gerichtet e politisch-geistig e 

Integrationskräfte . Hie r aber war der Kamp f i m I n n e r e n des Lande s 

zum Maßsta b historische r Beurteilun g erklär t worden . Da s Deutschtum , 

gegen das sich dieser Kamp f gerichte t hatte , war dami t zur bloßen Gegen -
kraft der böhmische n Geschichte , diese selbst aber ausschließlic h zur 

t s c h e c h i s c h e n V o l k s g e s c h i c h t e geworden . Es ist von sinn -
bildliche r Bedeutung , daß Palack y sein großes Geschichtswer k zunächs t 

auf deutsc h verfaßte , jedoch für die tschechisch e Ausgabe den Tite l 

änderte : aus der „Geschicht e des Königreich s Böhmen " wurde die „Ge -
schicht e des tschechische n Volkes".2 Wie es zu diesem — in seinem Wesen, 

wenn auch damal s noch nich t durchwe g in seiner Absicht — Mißverstehe n 

der eigenen Geschicht e komme n konnte , wird deutlich , wenn ma n erwägt, 
daß die tschechisch e Sprach e die Begriffe „böhmisch " (also die historisch -
territoriale ) un d „tschechisch " (also die ethnisch-soziologisch e Kategorie ) 

nich t unterscheide n kann . Beides mu ß nämlic h mi t ein un d demselbe n 

Wort — ćesky — ausgedrück t werden . Auf diese Weise erscheine n schon 

im Sprachliche n das böhmisch e Lan d (zeme ceskä) un d das tschechisch e 

Volk (naro d cesky) als zwei Komponente n ein un d desselben , in sich ein-

2) richtige r Hinwei s bei Han s K o h n , The historica l root s of Czech demo -
cracy. In : R. J. K e r n e r (Hrsg.) , Czechoslovakia . 3. Aufl. Berkeley 1949, 
S. 91 ff. (S. 96, Anm. 1). 
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heitlichen historisch-soziologischen Grundsachverhalts: Böhmen als „Idee" 
— um es so auszudrücken, wie etwa Ranke es ausgedrückt haben würde — 
konnte von hier aus gar nicht anders „gedacht" werden denn als t s c h e -
c h i s c h e s L a n d . Gewaltige psychologische Kräfte, vorurteilsgeladene 
Instinkte waren damit aufgerufen, um so mächtiger, weil sie ihrer Natur 
nach im Unbewußten und Unterbewußten wirkten. Die von ihnen ge-
tragenen Überzeugungen und Werturtei le wurden daher als selbstver-
ständlich empfunden; sie waren Vernunfterwägungen kaum zugänglich. 
Was hier vorlag, bezeichnete ein bedeutender politischer Führe r des 
tschechischen sozialistischen Lagers im Jahre 1917 als „religiös-mystische, 
fiebrige Begeisterung" für den Selbständigkeitsgedanken, die notwen-
digerweise zu antiösterreichischen und deutschfeindlichen Ent ladungen 
führen müsse; kein Polit iker könne das verhindern.3 

Ein Jahrhunder t lang ist dieser Mythos dem tschechischen Volk nahe-
gebracht worden; er ha t im politischen Bewußtsein der Nation tiefe 
Spuren hinterlassen. War es daher verwunderlich, wenn bereits 1903 ein 
führender tschechischer Politiker, Edvard Gregr, anläßlich der Grund-
steinlegung zum Hus-Denkmal in P r a g von den Deutschen als von „Fremd-
lingen" sprach, von denen das Land „gesäubert" werden müsse? 4 

Aus dieser juristischen und psychologischen Sackgasse gab es zwei Aus-
wege. Beide waren mit der Doktrin des historischen Staatsrechts, konzi-
piert als res publica une et indivisible, unvereinbar: entweder die völlige 
verwaltungstechnische und administrativrechtliche Trennung beider Völker 
auf dem Wege, wie er für Mähren durch die Einrichtung der nach 
Nationali täten getrennten Kataster und der nach Nationali täten getrennten 
Wahlen und Abst immungen angebahnt war . Dies hä t te schließlich zur 
nationalen Sektionierung der Behörden und öffentlichen Haushaltspläne 
sowie zur völligen Gleichberechtigung beider Sprachen führen müssen. 

St immen auf tschechischer Seite, die sich dafür einsetzten, waren in der 
Minderheit, ha t ten aber einen schon damals gewichtigen Namen aufzu-
weisen. Im März 1900 gründete Masaryk seine „Realistenpartei". Einer 
Politik, die nur in staatlichen und juristischen Kategorien dachte, die also 
vom Phänomen der öffentlichen Macht ausging und es aus ihrem Ge-
sichtskreis auszuschalten weder vermochte noch auch nur versuchte, miß-
t raute er damals noch. Ihm ging es um die „Verinnerlichung", um ethische, 

3) B. S m e r a 1 auf der internationalen Sozialistenkonferenz in Stockholm. 
Vgl. den Bericht Pr. M a x a s an das russ. Büro des tschechosl. Nationalrates 
v. 14. Aug. 1917 (abgedr. bei E. B e n e s , Svetova valka a nase revoluce [Der 
Aufstand der Nationen]. Bd 3, Prag 1928. Dok. Nr. 92, S, 287ff., insb. S. 294). 

4) J. K o 1 m e r , Parlament und Verfassung in Österreich. Bd 8, Wien 1914. 
S. 478. Nachw. bei H. M ü n c h , Böhmische Tragödie. Braunschweig 1949. 
S. 537, Anm. 15: „Nach Schluß der Feier zog die aufgeregte Menge zum 
Deutschen Kasino und exzedierte dort." 
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soziale und kulturelle Werte. Ein Leben in geistig-sittlichem Verantwor-
tungsbewußtsein könne eine etwaige rechtlich-politische Selbständigkeit 
weder gewähren noch gewährleisten: das ist wohl der tiefere, eigentliche 
Sinn der drei Schriften, mit denen er sich auf der physischen Höhe seines 
Daseins, im fünften Lebensjahrzehnt, um die Jahrhunder twende mit den 
Problemen der Zeit programmatisch auseinandersetzte.5 So war Masaryk 
der einzige bedeutende tschechische Politiker, der damals Verhandlungen 
über die Frage einer gebietsmäßig-verwaltungstechnischen Abscheidung 
der sudetendeutschen Gebiete Böhmens von den tschechischen Gegenden 
im Zent rum des Landes, wie sie e twa in der 1849 auf dem Reichstag zu 
Kremsier zwischen Tschechen und Deutschen vereinbarten und dann 
1853—62 vom nachmärzlichen Absolutismus verwirklichten böhmischen 
„Kreisverfassung" 6 gegeben war , nicht von vornherein ablehnte. Was ihm 
damals vorschwebte, war „eine Verständigung mit den Deutschen durch 
eine möglichst weitgehende Autonomie im Sinn eines self-government, 
sodaß jedes Volk . . . selbst übe r seine Angelegenheiten entscheidet — 
das liegt ja auch im Begriff der Volksverbundenheit der öffentlichen 
Gewalt (lidovosti), auf die wir uns immer berufen." 7 

Auch die tschechische sozialdemokratische Par te i ha t te sich in einer 
programmatischen Erklärung v. 30. März 1897 „gegen das Ausgraben 
modriger historischer Privilegien und Dokumente" 8 und damit mit telbar 
ebenfalls für eine ahistorisch-undogmatische Lösung der nationalen Strei t -
fragen ausgesprochen. Diese Hal tung ha t der junge Edvard Benes in 
seiner juristischen Dissertation, mit der er sich 1908 den Doktorhut der 
Universi tät Dijon holte, wie folgt umschrieben: „Die Realisten . . . wollen 
das österreichische Problem und die tschechische Frage durch Dezentralisation, 
durch einen Umbau der Verfassung im föderalistischen und autonomen Sinn 
lösen . . . In der Tat ist die Versöhnung der beiden Völker nur möglich, wenn 
beide sich vollkommener Autonomie erfreuen. Eins muß vom anderen getrennt 
werden . . . Es gibt daher kein anderes Mittel als die Einführung von Kreisen, 

5) vgl. Ceska otäzka [Die böhmische Frage]. Prag 1895. Palackeho idea 
ceskeho näroda [Palackys Idee des tschechischen Volkes]. Prag 1898. Problem 
maleho näroda [Die Frage eines kleinen Volkes]. Prag 1902. Vgl. E. L e m b e r g , 
Der Staat im Denken des tschechischen Volkes. In: Jbb. f. Gesch. Osteuropas, 
Bd 3, S. 357 ff. Dort auch das für Masaryk damals ungemein bezeichnende 
Zitat: „Staatliche Selbständigkeit erhält und erlöst kein Volk. . . Was uns 
erlösen wird, ist Sittlichkeit und Bildung. Auch die politische Selbständigkeit 
ist nur ein Mittel für das wahre nationale Leben." (Aus Ceskä otäzka, vgl. 
E. L e m b e r g , S. 370, Anm. 54.) 

6) VO. v. 19. Jan. 1853, RGBl. Nr. 10; aufgehoben durch die VO. v. 23. Okt. 
1863, RGBl. Nr. 73. Hierzu treffend E. S t r a u ß , Die Entstehung der tschecho-
slowakischen Republik. Prag 1934. S. 15. 

7) Ceskä otazka, zit. nach E. L e m b e r g , Der Staat im Denken des tschech. 
Volkes, S. 371, Anm. 58. 

8) ausführlicher Auszug bei E. S t r a u ß , S. 42, 



392 Kurt Rabl 

die . . .. mehr oder weniger die Nationalitäten selbst zu Herren ihrer eigenen 
Angelegenheiten machen. Natürlich würde das die Kämpfe nicht völlig unter-
binden, aber es würde zahlreiche Konfliktstoffe beseitigen. Der Staat würde 
es den Völkern überlassen, sich so zu verwalten, wie es ihnen richtig erscheint. 
Er würde sich darauf beschränken, die Ordnung . . . des öffentlichen Lebens 
zu gewährleisten; jedes Volk würde sich gemäß seinen eigenen Kräften ent-
wickeln, und der Staat würde nicht mehr angeklagt werden können, das eine 
oder andere zu begünstigen. Daher wollen die Realisten eine Teilung der 
Gerichts- und Verwaltungssprengel gemäß den Nationen vornehmen. Sie . . . 
sehen darin keine Verletzung der Einheit des Königreiches. Sie sind auch mit 
der Aufteilung der obersten Landesbehörden einverstanden, ebenso mit der 
Teilung des Landtags in Nationalkurien und schließlich mit gesetzlich fest-
gelegten Minderheitenschutzrechten. . ."9 

„Die Einführung von Kreisen, die . . . die Nationali täten selbst zu 
Herren ihrer eigenen Angelegenheiten machen", wollte man auch von 
sudetendeutscher Seite. L. S p i e g e l , einer der bedeutendsten politischen 
Köpfe des Prager liberalen Deutschtums, faßte die Forderung in einem 
Vortrag, den er am 2. Jul i 1913 in P r a g vor Mitgliedern der staatswissen-
schaftlichen Abtei lung der „Gesellschaft für Wissenschaft und Kuns t in 
Posen" hielt, in das lapidare Wort zusammen: „Divorcons!" Man wolle 
die „nationale Zweiteilung in Böhmen".10 

Es gab aber auch Deutsche, die der Zweiteilung ablehnend gegenüber-
standen, jedoch aus dem entgegengesetzten Grunde: hielten doch manche 
radikal deutschnational Gesonnenen dafür, daß eine administrat iv-
technische Abschneidung der deutschen von den tschechischen Gebieten 
„ein Hemmnis für die völlige Germanisierung Böhmens" s e i ! " Diese 
„Umkehrung des böhmischen Staatsrechts" (H. M ü n c h ) w a r ein ebenso 
herausforderndes wie wirklichkeitsfremdes Traumgebilde, jedoch verloren 
seine Anhänger durch die Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1907) 
in Österreich ihr früheres politisches Gewicht endgültig; Georg v. Schöne-
rer, ihr führender Rufer im Streit gegen die „Slawisierung der Monarchie", 
vermochte keinen Abgeordnetensitz meh r zu erringen. Nord- und West-
böhmen entsandten von diesem Zeitpunkt an bis zur Mitte der dreißiger 
J ah re überwiegend deutsch-sozialdemokratische Abgeordnete ins Par la -
ment.12 Hierin liegt die Bedeutung der politischen Wende, wie sie sich 

9) E. B e n e s , LAutriche-Hongrie et la Question Tcheque. Paris 1908. 
10) Die böhmische Frage in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 5. Flugschrift 

der Ges. zur Ford, deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. 
Prag 1914. S. 19 und 22 ff. 

11) P. M o l i s c h , Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Österreich 
von ihren Anfängen bis zum Zerfall der Monarchie. Jena 1926. S. 177. Nachw. 
bei H. M ü n c h , Böhmische Tragödie. Braunschweig 1949. S. 510, Anm. 6. 
Anschauliche Schilderung auch bei F. K l e i n w a e c h t e r , Der Untergang 
der österreichisch-ungarischen Monarchie. Leipzig 1920. S. 129 ff. 

12) W. J a k s c h , Die Sudetenfrage im mitteleuropäischen Kräftespiel. In: 
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auf deutscher und zumal sudetendeutscher Seite durch die Wahlrechts-
reform von 1907 ergab: nachdem die nationalradikalen Elemente einfluß-
los geworden waren und auch die deutsche Sozialdemokratie in einem 
Aufruf des Jahres 1908 ausdrücklich das „Selbstbestimmungsrecht" für 
die Deutschen Böhmens verlangt hat te 1 3 , herrschte auf deutscher Seite 
Einigkeit in der Forderung, in irgendeiner mit der tschechischen Mehrheit 
auf parlamentarischem Weg zu vereinbarenden Form die verwal tungs-
rechtliche Trennung des sudetendeutschen vom tschechischen Siedlungs-
gebiet in Böhmen durchzuführen und beiden Nationali täten auf diese 
Weise unabhängig voneinander die autonome Wahrnehmung ihrer eigenen 
Angelegenheiten zu sichern. 

Diesen Bestrebungen t ra t auf tschechischer Seite ein zwar aus dem 
sprachlichen Bewußtsein erklärbares, nichtsdestoweniger aber schon mi t 
dem Vorhandensein einer deutschen Volksgruppe in Böhmen unverein-
bares Geschichtsbewußtsein und von dort aus die Forderung nach einem 
Landespatriotismus gegenüber, den man auf deutscher Seite nicht nur 
deshalb nicht teilen zu können glaubte, weil er sich gegen das bereits 
damals in weiten Kreisen lebendige gesamtdeutsche Kulturbewußtsein 
richtete, sondern den man überdies nicht zu teilen vermochte, weil er 
im Zeichen der Gleichsetzung der Begriffe „böhmisch" und „tschechisch" 
letztlich zur Selbstentnationalisierung des deutschen Bevölkerungsteils in 
Böhmen hät te führen müssen. Daß der berühmte Artikel 19 des Staats-
grundgesetzes vom 21. Dez. 1867 das Recht der „Volksstämme" auf Gleich-
berechtigung statuierte, verschlug demgegenüber wenig. Der Zug der Zeit 
drängte zu einer positivistisch-individualisierenden Auslegung juristischer 
Normen, die den Begriff des kollektiven Rechts, wie er sich seit 1919 

Genossenschaft gleichberechtigter Völker. Heft 1 der „Mitteleuropäischen Quel-
len und Dokumente". München 1956. S. 21. Dort weiter: „. . . Überhaupt ist 
das als besonders aggressiv-deutschnationalistisch verschrieene Egerland von 
1907 bis 1935 eine Domäne der Sozialdemokratie gewesen. Ähnlich standen die 
Dinge im Böhmerwald, im hochindustrialisierten Nordmähren und im nord-
böhmischen Industriegebiet. Schließlich waren Südmähren und das Gebiet um 
Warnsdorf-Schluckenau feste Stützpunkte der christlichsozialen Bewegung aus 
der österreichischen Zeit. Daneben gab es auf dem flachen Land eine starke 
demokratische Bauernbewegung, geführt von wirklichen Bauern . . . Natürlich 
gab es auch unter den Sudetendeutschen nationalistische Hitzköpfe und chauvi-
nistische Demagogen. Wogegen wir uns aber wehren, ist eine Geschichts-
schreibung, welche die Männer des Maßes totschweigt und nicht müde wird, 
der Volksgruppe als Ganzem die paar Vertreter der Maßlosigkeit anzukreiden, 
als stünden diese für das Sudetendeutschtum schlechtweg." Vgl. ferner W. 
J a k s c h , Europas Weg nach Potsdam. Stuttgart 1958. S. 65 ff. 

13) R. L a u n , Die völkerrechtlichen und nationalitätenrechtlichen Grund-
lagen der Sudetenfrage. In: Genossenschaft gleichberechtigter Völker. Anm. 12, 
S. 48; W. J a k s c h , Europas Weg nach Potsdam. S. 109. 
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etwa auf dem Gebiet der Sozialgesetzgebung durchsetzte, nicht zu hand-
haben wußte — ja, ihm auch ihrer ganzen Denkst ruktur nach nicht ent-
gegenkam. So verflüchtigte sich der rechtliche Gehalt des Art. 19 zu einem 
bloßen Grundsatz, welcher der konkretisierenden Ausführung durch 
Einzelgesetze bedurfte, um aktuelles Recht zu werden.133 Auf solche Gesetze 
aber konnten sich die streitenden Par te ien Böhmens nicht einigen. 

Hier war das Dilemma: von tschechischer Seite forderte man das histo-
rische Staatsrecht, um das politische Leben des Volkes vom habsburgischen 
Gesamtstaat so unabhängig wie möglich zu machen — von deutscher Seite 
bekämpfte man es. weil man die böhmischen Länder so eng wie möglich 
dem Verfassungsgefüge des Reiches einordnen wollte. Triebfeder für 
beides war die Angst vor der Majorisierung. Die Tschechen sahen sich 
im Gesamtstaat, die Deutschen in den böhmischen Ländern in der Minder-
heit. Zahlenmäßige Minderheit zu sein aber bedeutete beiden Teilen 
die Furcht davor, minderen Rechts zu werden, weil jeder vom anderen — 
und wenn er die Tagespresse las und die parlamentarischen Tages-
kämpfe verfolgte, scheinbar mit Recht — nichts Gutes glaubte. K l e i n -
w a e c h t e r ha t es geradezu meisterhaft ausgedrückt: „Keine Nation 
in Österreich konnte — trotz aller Kämpfe — sich national sicher fühlen. 
Dort, wo eine Nation in der Minorität war, zitterte sie um ihr Leben — wo 
sie in der Majorität war, um die Erhaltung ihrer Stellung. Keiner war vor 
dem anderen sicher. Diese Furcht vor der Überwältigung ließ das Gemüt nie-
mals zur Ruhe kommen. Selbst dort, wo die Nationen mit ihrer nationalen 
Stellung zufrieden sein konnten, mußten sie unaufhörlich wachsam sein, daß 
keine Verschiebung des nationalen Kräfteverhältnisses eintrat. Dieser Zustand 
führte natürlich auch in Versuchung, auf Schleichwegen Vorteile zu erlangen 
oder den Gegner zu überrumpeln. Weil jeder dem anderen alles zutraute, 
waren alle von tiefstem Mißtrauen erfüllt, das in der harmlosesten Handlung 
des Gegners einen tückischen Angriff vermutete. Dem Ausländer war unbe-
greiflich, daß in Österreich die erbittertsten Kämpfe wegen einer Straßentafel 
oder Aufschrift auf einem Bahnhofsgebäude ausbrechen konnten. Der Aus-
länder wußte eben nicht, daß es sich eigentlich gar nicht um die Tafel handelte, 
sondern um die Angst, daß der Erfolg der einen Partei im Straßentafelkampf 
nur der erste Vorstoß sein könnte, dem weitere Angriffe folgen. Begreiflicher-
weise: denn man wußte, daß z. B. eine tschechische Aufschrift weitere und 
schließlich die Behauptung nach sich ziehen würde, daß die Stadt gemischt-
sprachig sei und nunmehr auch tschechische Verwaltungsbeamte und Richter 
gefordert werden würden".14 

13a) Die gegenteiligen Einzelnachweise vor allem aus der höchstrichterlichen 
zisleithanischen Rechtsprechung, die K. H. H u g e l m a n n zusammengestellt 
hat — vgl. Das Nationalitätenrecht des alten Österreich, Wien 1934, S. 81 ff., 
124 ff., 267 ff. — können, für das tschechisch-sudetendeutsche Problem be-
trachtet, an den Feststellungen des Textes m. E. nichts ändern. 

14) F. K l e i n w a e c h t e r , Der Untergang der öst.-ung. Monarchie, S. 59f. 
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K. Krama r war der Mann , der diese Bestrebunge n auf tschechische r 

Seite verkörperte . Hochgebildet , wirtschaftlic h völlig unabhängig , mi t 

makello s saubere n Händen , zielbewußt un d energisch , verstan d er nich t 

nu r die slawophilen Neigunge n der kleinbürgerliche n Massen zu mobili -
sieren , sonder n gab auch der Theori e vom historische n Staatsrech t dadurc h 

eine neu e Wendung , daß er in Anlehnun g an Palacky s Altersschrift von 

der „Ide e des österreichische n Staates " 15 eine Art bedingte r verfassungs-
rechtliche r Nullifikationstheori e entwickelt e un d dami t die ideologisch e 

Basis schuf, von welcher Masary k un d Benes währen d des Erste n Welt-
krieges operierten . Krama r sah im Jahr e 1749 den unheilvolle n Wende -
punk t der österreichische n Verfassungsgeschichte : die Aufhebun g der 

böhmische n Ständeverwaltun g un d die Verschmelzun g der böhmische n 

mit der „österreichischen " — d. h. mi t der für die Angelegenheite n der 

Alpenlände r bestimmte n — Hofkanzlei , verbunde n mi t der gleichzeitigen 

Begründun g des österreichisch-ungarische n Dualismu s durc h die geson-
dert e Verabschiedun g der Pragmatische n Sanktio n auf dem Reichsta g zu 

Preßburg , war in seinen Augen nich t nu r ein geschichtliche s Unrech t am 

tschechische n Volk, sonder n zugleich auch verhängnisvol l für alle spätere n 

Bestrebungen , zu eine r Föderalisierun g des habsburgische n Gesamtstaate s 

zu gelangen , die allein eine r freiheitlich-autonome n Entwicklun g der ein-
zelnen , unte r dem Zepte r Habsburg s vereinte n historische n Territorie n hätt e 

den Weg ebne n können . Andererseit s meint e er aber , aus den Akten für die 

Zei t von 1709—49 den Beweis dafür führe n zu können , daß Böhme n auch 

dan n noc h als eigenstaatliche s Gebild e mi t allen Attribute n rechtliche r Be-
sonderhei t angesehe n worden sei. Da s historisch e Staatsrech t sei also 

durc h die Schlach t am Weißen Berg (1620) nich t „verwirkt " worden un d 

sei dahe r — da die Verwaltungsrefor m von 1749 als einseitige r Akt der 

Kron e aufgefaßt werden müsse, der mangel s landständische r Zustimmun g 

de iure unverbindlic h sei — nac h wie vor geltende s Recht , „au f dem 

allein die Herrschaf t des Monarche n in den böhmische n Länder n beruht". 16 

Von hie r aus ergab sich die Schlußfolgerun g von selbst: die Loyalitä t 

Böhmen s — un d für Kramä f waren die Begriffe „Böhmen " un d „Tsche -
chentum " synonym — gegenüber dem de facto bestehenden , jedoch vom 

Gesichtspunk t des historische n Staatsrecht s fehlerhafte n Verfassungszu-
stan d war nie ander s als bedingt , durc h die Mach t unvorhergesehene r 

Tatsache n jedoch jederzei t auflöslich, sozusagen kündbar . „Wen n aller-
dings" — so schrieb Kramä f 1906 (ma n ist versucht , zu sagen: in Voraus-
sicht kommende r Dinge ) — „infolge großer innere r oder äußere r Krisen 

15) Idea statu rakouskeho . Pra g 1868. 
16) K. K r a m a r , Poznämk y k ćeske politice [Bemerkunge n zur tschechi -

schen Politik] . Dtsch . Ausgabe (unte r dem Titel : Anmerkunge n zur böhmi -
schen Politik) , Wien 1906, S. 137. Vgl. auch R. P l a s c h k a s Ausführunge n 
über Kramä f in ZfO. 8 (1959), S. 3/4. 
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de r Augenblic k de r Änderun g de r innere n S t ruk tu r de s Reiche s komme n 

würd e . . . dan n wäre es geradez u die Pflich t de r böhmische n Politi k 

[politik y ćeske] , berei t zu sein un d mi t allem Nachdruc k die Befreiun g 

au s de m Chao s durc h Rückkeh r zu de n natürl iche n un d historische n 

Grundlage n ihre s Reiche s zu verlangen. " 17 

Durc h eine n Sat z wie diesen wurd e da s Proble m mi t de n außenpolitische n 

Spannunge n de r Zei t verknüpft . Hie r war es die deutsch-französisch e „Erb -
feindschaft" , die de n naive n Gemüte r n hübe n un d drübe n — Menschen , 

die entwede r kein e Gelegenhei t ode r kein e Neigun g hat ten , sich übe r die 

machtpolitische n un d wirtschaftliche n Gegensätz e de r nähere n un d weite -
re n Umwel t ein umfassende s Bild zu mache n — als da s allbeherrschend e 

Momen t außenpolitische r Bewußtseinsbildun g sinnfälli g wurde . Erreichte n 

die nationalpolitische n Leidenschafte n in de n böhmische n Länder n au s 

welche n Gründe n imme r eine n Höhepunkt , so s t immt e ma n auf deutsche r 

Seit e woh l die „Wach t a m Rhein " an , währen d die Tscheche n mi t ihre m 

allslawischen Trutzlie d „Hej , Slovane!" antwor te te n —• ode r umgekehr t . 

Jede r de r beide n Teil e war sich de r dar i n liegende n Herausforderun g 

woh l bewußt . Ei n wie feine s Empfinde n m a n dabe i für machtpolitisch e 

Verschiebunge n zu Gunste n ode r Ungunste n des völkische n Widersacher s 

hatte , beweist z. B., da ß noc h im gleiche n Jahr , als durc h de n Besuc h de r 

französische n Kriegsflott e in Krons tad t sich de r erst e Rückschla g für die 

deutsch-österreichisch-ungarisch e Hegemonialpoliti k in Mitteleurop a ab-
zuzeichne n began n (1891), de m Lied „Hej , Slovane!" ein e neu e Stroph e 

angefügt wurde , worin es hieß : „De r Russ e ist mi t un s — un d wer (dan n 

noch ) gegen un s ist, de n fegt de r Franzos e hinweg!" 1 8 K r a m a r drückt e es 

feiner , abe r nich t weniger entschiede n aus , un d auc h diese Forme l fand 

sich späte r be i Masary k wieder : da s bergumwall t e Böhmen , da s tschechi -
sche Volk un d die Slawen Ost-Mittel -  u n d Südosteuropa s insgesam t stellte n 

die natürl iche n u n d politische n Hinderniss e für Deutschlan d dar , sich au f 

de r Lini e Berlin-Bagda d auszudehnen. 1 9 

Gerad e von hie r au s fällt Lich t au f Kramäf s standhaft e Weigerung , 

ein e administrativtechnisch e Neugliederun g de r böhmische n Landesver -
wal tun g mi t de m Zie l zuzulassen , sich de m mährische n Vorbild anzu -
schließen ; freilich wußt e e r sich eini g mi t de r Mehrhei t seine s Volkes: 

17) Poznämk y k ceske politice , S. 75. 
18) H . M ü n c h , Böhmisch e Tragödie , S. 442. Dor t auch Erwähnun g der 

Zwischenfäll e bei der Prage r böhmische n Landesausstellun g (die bezeichnender -
weise bereit s ohn e sudetendeutsch e Beteiligun g stattfand ) un d dem Inter -
nationale n Turnfes t in Nanc y 1891 (Dr . Podlipny s Toas t in Gegenwar t des 
Großfürste n Konstantin , eine s Vetter s des Zare n Alexande r IL : „Eur e Feind e 
sind unser e Feinde") . 

19) Poznamk y k ceske politice , S. 93 ff., 105 ff. Vgl. ferne r V. B i b l , Di e 
Tragödi e Österreichs . Leipzig 1937. S. 464 ff., 476 f. 
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„Wir sind die historische, die erste Nation in Böhmen", rief er am 4. 
Februar 1909 im Wiener Abgeordnetenhaus aus, „wir haben das König-
reich gegründet. . . . Wenn [die Sudetendeutschen] eine mechanische Zer-
reißung des Landes wollen, ohne daß darüber das einzige Forum ent-
scheidet, welches dazu berufen ist: der böhmische Landtag — dann lieber 
keinen Frieden! Und Sie werden sehen, daß wir alle, wie wir da sind, 
ohne Unterschied der Partei , die Einheit und Untei lbarkei t des König-
reiches Böhmen bis zum äußersten verteidigen werden." 20 

Unter solchen wenig günstigen Vorzeichen t ra t der böhmische Landtag 
Ende September 1908 zu seiner letzten Legislaturperiode vor Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges zusammen. Die tschechische Mehrheit begann mit 
der Weigerung, der bisherigen langjährigen Übung entsprechend einen 
deutschen — unter insgesamt drei — Beamten ins Landtagsbüro zu wäh-
len2 1 , die deutsche Minderheit setzte die Ket te der Unstimmigkeiten mit 
der Weigerung fort, an einer Wahlrechtsreform mitzuarbeiten, die den 
böhmischen Landtag nach dem Muster des Wiener Abgeordnetenhauses 
hät te demokratisieren sollen22, und das Ende kam nach jahrelanger Be-
schluß- und Arbeitsunfähigkeit des Landtages und einer dadurch herbei-
geführten völligen Zer rü t tung der Finanzen dieses reichsten Landes der 
Monarchie mit der Aufnahme eines Kassenkredits zu dem damals gerade-
zu unerhör ten Zinsfuß von 7,5 v. H. (24. Mai 1913), dem Eingeständnis des 
(tschechischen) Finanzreferenten, wonach „die Finanzlage des Landes ein 
Eingreifen der Regierung nötig mache", d. h. des unmit te lbar bevorstehen-
den Landesbankrot ts (2. Jul i 1913) und des kaiserlichen Pa ten ts vom 26. 
Jul i 191322a, wonach — „da der Landtag Unseres Königreichs Böhmen seit 
J ah ren seine gesetzliche Aufgabe nicht zu erfüllen vermag und nunmehr 
auch der Landesausschuß weder den finanziellen Obliegenheiten der 
Landesverwal tung gerecht zu werden, noch überhaupt die ihm zustehen-
den Funktionen weiterzuführen in der Lage ist und somit die Gesetz-
gebung des Königreichs Böhmen, sowie die verwal tende und ausführende 
Tätigkeit der Landesver t re tung zum Stillstand gelangt" war — die Lan-
desverfassung und alle landesverfassungsgesetzlichen Organe auf unbe-
st immte Zeit sistiert und ihre Obliegenheiten einem in letzter Instanz der 
Wiener Regierung verantwortl ichen Fachausschuß über t ragen wurden, in 
dem fünf Tschechen und drei Deutsche unter dem Vorsitz und nach An-
weisung des kaiserlichen Stat thal ters zu arbeiten hatten. 

Die Folgen dieses Verfassungszusammenbruchs waren weitreichend. 
Nicht nur, daß sich in einem der wichtigsten und volkreichsten Kronlän-

20) A. C z e d i k , Zur Geschichte der k. k. österreichischen Ministerien 
1861—1916. Bd 4, Teschen 1920. S. 184. Nachw. bei H. M ü n c h , S. 536. 

21) E. D ü r r e , Ausgleichschronik. Prag 1914. S. 3. 
22) E. S t r a u ß , Die Entstehung der tschechosl. Republik, S. 50 f. 
22a) RGBl. Nr. 36. 
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de r die Unfähigkei t de r bestehende n Einrichtunge n erwiesen zu habe n 

schien , de r nat ionale n Problemat i k Her r zu werden , die de r Zei t Lebe n 

un d Gepräg e verlieh — den n a m Voraben d des Ers te n Weltkriege s gab 

es (zumindes t in de r Empfindun g de r Mehrhei t de r Bevölkerung ) kau m 

ein e finanzielle , wirtschaftliche , soziale , kulturelle , ethisch e ode r sons t 

da s öffentlich e Lebe n be rührend e Frage , die nich t von de r spezifisch 

nationale n Problemat i k des Einzelfall s he r ih r menschliche s Gesich t un d 

politische s Gewich t empfin g —, schlimme r noc h war , da ß es die Dynasti e 

in pflichtwidrige r Verkennun g ihre r Aufgabe 2 3 offenba r darau f anlegte , 

diesen Zustan d de s böhmische n de facto-Absolutismu s zu eine m dauern -
de n zu machen . Vom Thronfolge r wird berichtet , da ß er die sich unte r 

de m Druc k de s Verfassungsnotstande s wiede r anspinnende n tschechisch -
deutsche n Ausgleichsverhandlunge n au s Furch t vor eine r Verständigun g 

de r libera l un d konsti tutionel l denkende n Teil e beide r Nationalitäten , 

„di e sich dan n gemeinsa m gegen die Dynastie , die Religio n un d die kon -
servativen Kreis e wende n könnten" , durc h sein Eingreife n zu m Scheiter n 

gebrach t habe 2 4 , un d de r Kaise r duldete , da ß Ministerpräsiden t Gra f 

Stürgk h bei Ausbruc h des Erste n Weltkriege s die Einberufun g des Par la -
ment s unterl ie ß (was sogar im zaristische n Rußlan d als unmöglic h emp -
funde n wurde) . Mach t ma n sich de n enge n Zusammenhan g klar , de r 

durc h die Fügun g de r Tatsache n von jehe r zwischen de r Entwicklun g 

de r böhmische n Verhältniss e un d de m parlamentar ische n Lebe n des zislei-
thanische n Gesamtstaate s gegeben war un d de r nich t zuletz t in de m 

etwa seit 1902 sich ständi g erneuernde n un d von tschechische r Seit e stet s 

erbi t ter t un d mi t allen Mittel n de r par lamentar ische n Obstruktio n er -
folgreich bekämpfte n Bestrebe n zu m Ausdruc k kam , die böhmisch e Ver-
fassungsfrage auf de m Bode n des Wiene r Pa r l amen t s zu lösen (1909—11) *5, 

so ist da s Urtei l nich t abwegig, da s Edvar d Bene ś 1917 fällte : de r Par la -
mentar ismu s de r zisleithanische n Reichshälft e de r habsburgische n Monar -
chi e sei a m unlösbare n deutsch-tschechische n Gegensat z gescheitert. 2 6 

Da s war die Lage, als de r Erst e Weltkrie g ausbrach . 

23) kennzeichnen d ein Ausspruch der Tochte r Fran z Josephs , Mari e Valerie: 
„Wen n sich Deutsch e un d Tscheche n verständigen , dan n wird's wohl so wie 
in Ungar n werde n un d er (de r Kaiser ) verliert auch dor t seine Macht" . 
V. B i b 1, Di e Tragödi e Österreichs , S. 419. 

24) R. K i s z 1 i n g , Erzherzo g Fran z Ferdinand s Plän e für den Umba u der 
Donaumonarchie . In : Neue s Abendland , Bd 11 (1956), S. 362 ff. (S. 366 f.), 
ebenso H . M ü n c h , Böhmisch e Tragödie , S. 552 f. unte r Berufun g auf R. 
S i e g h a r t un d A. F i s c h e l , ferne r E. S t r a u ß , Di e Entstehun g de r 
tschechosl . Republik , unte r Berufun g auf V. B i b l , S. 496. 

25) gute Übersich t bei E. S t r a u ß , S. 52 ff. 
26) E. B e n e s , LAutriche-Hongri e et la Questio n Tcheque . In : La Natio n 

Tcheque . Paris , Bd 2 (1917). S. 179 f. Di e Frag e ist neuesten s unte r Beiziehun g 
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Eine zukunftsbeständige Lösung dieses Widerstreits hät te es nur unter 
zwei Voraussetzungen geben können: ein entschiedener Rückgang der 
Geschichtsmächtigkeit des Nationalitätenprinzips und die Beendigung des 
Krieges 1914/18 „ohne Sieger und Besiegte". Keine dieser beiden Voraus-
setzungen verwirklichte sich. In dieser Tatsache liegt der Schlüssel zum 
geschichtlichen Verständnis der nachfolgenden Ereignisse. Man muß dabei 
allerdings stets einen dri t ten erschwerenden Faktor in Rechnung stellen: 
die eigentümliche Gestaltung des geschichts- und raumbezogenen tsche-
chischen Nationalismus, der auf ein Gebiet zielte, das größer war als der 
eigene Volksboden. Deutlich kommt das in zwei tschechischen Äußerungen 
aus dem Jah re 1918 zum Ausdruck, deren geistes- und rechtsgeschichtliche 
Bedeutung gar nicht überschätzt werden kann. 

Die erste von ihnen s tammt aus dem Frühjahr 1918. Es handelt sich um 
den Gründungsaufruf der „tschechisch-staatsrechtlichen Demokratie", der 
Bewegung, die K r a m a r nach seiner Rückkehr nach Hause (er w a r im 
Hochsommer 1916 wegen Hochverrats zum Tode verurteil t , später jedoch 
begnadigt worden) auf den Trümmern seiner früheren Par te i ins Leben 
gerufen hat te . In diesem Aufruf heißt es, was von der Zensur nicht be-
anstandet wurde, eingangs folgendermaßen: 

„Seit Beginn geschichtlich faßbarer Zeiten ist Böhmen [Cechy] ausschließlich 
von Tschechen bewohnt gewesen. Hier hat sich das tschechische Volk vor un-
denklichen Zeiten niedergelassen; es war sich des Reichtums der Ebenen des 
Landes ebenso bewußt wie der Sicherheit, die ihm die begrenzenden Berg-
wälder boten. Dies Land ist ihm zur Heimat geworden; es hat ihm den Namen 
gegeben — u n d N a m e , L a n d u n d V o l k s i n d z u u n l ö s l i c h e r 
E i n h e i t v e r s c h m ö l z e n." 27 

Das zweite geschichtliche Zeugnis, auf das in diesem Zusammenhang 
aufmerksam zu machen ist, liegt in Gestalt einer sich wissenschaftlich 
gebenden Abhandlung aus dem Spätherbst (November/Dezember) 1918 
vor. Damals erschien in der Zeitschrift des „Tschechischen Nationalrats", 
die, nachdem aus diesem Nationalrat die von den alliierten Regierungen 
anerkannte Regierung des neuen Staats geworden war, offiziösen Charak-
ter erhalten hat te , ein von E. B o g i n o f f gezeichneter Aufsatz, „Einige 
Bemerkungen zur deutschen Frage in Mitteleuropa", in dem es u. a. hieß: 

„Die Völker Mitteleuropas und vor allem die Slawen haben den Mittel-
punkt ihrer heutigen völkischen Siedlungsgebiete seit der Völkerwanderung 
inne. Die ursprünglich sehr umfangreichen Randzonen wurden durch unbe-

bisher unbekannten Archivmaterials von österreichischer Seite mit sachlich 
gleichem Ergebnis dargestellt worden. Vgl. B. W a l d s t e i n - W a r t e n b e r g , 
Der letzte Ausgleichsversuch in Böhmen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Der 
Donauraum, Bd 4, S. 65 ff. 

27) vollst. Wortl. vgl. K. R a b l , Das Ringen um das sudetendeutsche Selbst-
bestimmungsrecht 1918/19. München 1958. S. 46 f. (Hervorhebung nicht im 
Original.) 
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wohnte Gegenden, durch eine Art natürlichen Befestigungsgürtel gebildet, die 
zum Schutz des bewohnten Inneren der Länder gebildet waren. Diese Rand-
zonen bestanden aus bewaldeten Höhen oder aus Sümpfen. Innerhalb dieser 
Zonen wurden später Grenzen festgelegt und gezeichnet. Sie wurden durch 
Wasserscheiden gebildet, durch Täler, Flußläufe u. dgl. Die Grenzen Böhmens 
wurden durch den Böhmerwald, das Erzgebirge und das Riesengebirge ge-
bildet; andere Beispiele derartiger Berggrenzen bieten das nordöstliche Mähren 
und Siebenbürgen. Die einzigen Ausnahmen bieten jene Punkte, wo die unbe-
wohnte Grenzzone nicht stark genug war, um feindliche Angriffe aufzuhalten. 
U n t e r n o r m a l e n U m s t ä n d e n h ä t t e d e r u r s p r ü n g l i c h e 
K e r n d e r B e v ö l k e r u n g a b e r in d e r L a g e s e i n m ü s s e n , s i c h 
so zu e n t w i c k e l n , d a ß er d a s G e b i e t b i s zu s e i n e n n a t ü r -
l i c h e n G r e n z e n h ä t t e i n B e s i t z n e h m e n k ö n n e n."28 

Die These von der „unlöslichen Einheit von Name, Land und Volk", 
d. h. von der ethnischen und geographischen Einheit der tschechischen 
Nation, verdichtet sich zur Forderung, die „geschichtliche" Grenze der 
böhmisch-mährischen Länder für den neuen tschechoslowakischen Staat 
ohne Rücksicht darauf aufrechtzuerhalten, daß diese Grenze einen Raum 
umschloß, der erheblich größer war als der tschechische Volksboden. Dabei 
ist auf die besondere Ausdrucksweise aufmerksam zu machen, der man 
sich tschechischerseits dafür bediente. In Abschnitt I der zweiten Denk-
schrift, die von der tschechoslowakischen Friedensdelegation den alliierten 
Mächten Anfang Januar 1919 überreicht wurde, ist nämlich die Rede von 
„ . . . des frontiers historique auxquelles aucun Tcheque ne permettra de 
toucher . . .", unmittelbar vorher heißt es, daß es sich um eine „revendi-
cation classique consacree par douze siecles d'histoire . . ."29 handle. 

Nun hat das Wort „r e vendication" den Sinn des Z u r ü c k f o r d e r n s ; 
das klassische Wörterbuch von M o z i n - P e s c h i e r definiert das Zeit-
wort „revendiquer" mit der Wortfügung „reclamer une chose qui nous 
appartient, et qui est entre les mains d'un autre".30 

Was hier zutage trat, war also die Idee, daß jener Volkskörper, der als 
Träger eines politischen Rechts auf Eigenstaatlichkeit gedacht war, sich — 
auf Kosten des nichttschechischen Landesnachbarn — bis an die Grenze 
des „geschichtlichen" Gebiets auszudehnen habe: denn diese geschichtlichen 
Grenzen sollten ein Staatswesen umschließen, das, geboren aus dem 
Geiste der französischen Revolution, als republique une et indivisible zum 
ausschließlichen Instrument des Willens dieses einen Volkes, zum Werk-
zeug seiner Selbstdarstellung und Selbsterfüllung innerhalb der politi-
schen Welt des Jahres 1920 werden sollte. Dieser Anspruch wurde unter 

28) vgl. K. R a b l , S. 48 f. (Hervorhebung nicht im Original.) 
29) vollst. Wortl. vgl. H. R a s c h h o f e r (Hrsg.), Die tschechoslowakischen 

Denkschriften für die Pariser Friedenskonferenz 1919/20. 2. Auflage, Berlin 
1938. S. 34 ff. (S. 40). 

30) M o z i n - P e s c h i e r , Dictionnaire complet des langues francaise et 
allemande Stuttgart 1856. 
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Hinweis auf den seit 1917 in aller Munde befindlichen Begriff des „Selbst-
bestimmungsrechts der Völker" erhoben. 

Auf die vielschichtige geistesgeschichtliche Problematik dieses Begriffes 
einzugehen, ist hier nicht der Ort, jedoch mag darauf hingewiesen sein, 
daß sich in diesem Begriff zwei ihrem Wesen nach verschiedene politische 
Postulate überkreuzen: einmal der Anspruch auf staatliche Verselbständi-
gung des geschlossenen Volksbodens unter Abänderung bestehender 
Grenzen und, wenn nötig, unter Beseitigung bestehender Dynastien und 
staatlicher Gewalten — man denke hierbei nicht nur an Mancini, sondern 
vor allem auch an Bluntschlis be rühmte Formel: „Jedem Volkstum seinen 
Staat, das ganze Volkstum in diesem Staat".31 Neben diesem Anspruch 
aber steht ein zweiter, der mit der Frage von Staatsgrenzen zunächst 
nichts zu tun hat: es ist die Forderung nach freiheitlich-rechtsstaatlicher 
Gestaltung der öffentlichen Herrschaftsverhältnisse. Für die Vorstellungs-
welt des amerikanischen Präsidenten Wilson war bezeichnend, daß er — 
formelhaft ausgedrückt — letzten Endes immer an das zweite dieser bei-
den Anliegen dachte und Grenzveränderungen zwar als Mittel zu diesem 
Zweck, nicht aber als politisches Ideal an sich zu betrachten vermochte.32 

Das Einzigartige der Lage, wie sie sich während des Ersten Weltkrieges 
herausgebildet hatte, muß darin gesehen werden, daß beide Begriffsbe-
deutungen — die plebiszitär-staatsschöpferische und die l iberal-konstitu-
tionelle — aus der tatsächlichen Situation, in welche die österreichische-
ungarische Verfassungsentwicklung während des Ersten Weltkrieges 
geraten war, verständlich und daher als aktuelle Forderungen legitimiert 
waren. Bemerkenswert ist dabei, daß es auch innerhalb des tschechischen 
Lagers eine ganze Reihe von St immen gab, die sich die maximale Forde-
rung nach der „geschichtlichen Grenze" durchaus nicht zu eigen machte. 
So hieß es etwa in der Denkschrift der tschechischen Sozialisten für die 
Stockholmer Konferenz3 3 : „ . . . wir verlangen für unser tschechisches 
Volk die Bildung eines selbständigen tschechischen Staates im Rahmen 
eines föderativ rekonstruierten Donau-Staatsgefüges. Wir verlangen, daß 
alle Angehörigen des tschechischen Volkes, s o w e i t s i e g e s c h l o s s e n 
e i n z u s a m m e n h ä n g e n d e s G e b i e t b e w o h n e n , in diesen 
politisch geeinten Staat gelangen." Mit dieser dem Nationali tätenprinzip 
an sich entsprechenden Mäßigung standen die Führer der tschechischen 

31) vgl. dazu G. D e c k e r , Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen. 
Göttingen 1955. S. 70. 

32) Einiges hierüber bei K. R a b l , Woodrow Wilson und das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker. In: Zs. f. d. ges. Staatswiss., Bd 98 (1938), S. 585 ff., 
Bd 99 (1939), S. 116 ff. 

33) Nachw. vgl. K. R a b l , St. Germain und das sudetendeutsche Selbst-
bestimmungsrecht. In: Das östliche Deutschland — ein Handbuch. Würzburg 
1959. S. 885 ff. (S. 895, Anm. 47). 
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sozialistischen Bewegung durchaus nicht immer allein; sowohl die Reichs-
tagsabgeordneten der übrigen tschechischen Parteien, wie auch der Führer 
des radikalen Flügels der tschechischen Sozialisten, Smeral, und nicht 
zuletzt Masaryk selbst haben 1917/18 von Zeit zu Zeit erkennen lassen, 
daß für die staatliche Neugestaltung anstatt der geschichtlichen Grenze 
der böhmisch-mährischen Länder die tschechische Volksbodengrenze 
maßgebend sein könnte.34 Dies hätte sich mit dem seit Herbst 1917 von 
deutscher Seite (Josef Seliger) formulierten Grundsatz von der Ge-
genseitigkeit des Selbstbestimmungsrechts getroffen.35 Genau genommen, 
kam diese Anschauung mit den Grundsätzen überein, die Wilson in seiner 
berühmten „Peace without Victory"-Botschaft vom 22. Januar 1917 aus-
gesprochen hatte, und es mag vielleicht nicht ohne sinnbildhafte Bedeu-
tung sein, daß fast genau im Zeitpunkt der Eröffnung der Pariser Frie-
denskonferenz, an der ein stark veränderter Wilson teilnahm, auf der 
Internationalen Sozialistenkonferenz in Bern — sozusagen zum vorletzten-
mal — der Gedanke ausgesprochen wurde, daß die Grenzziehung in um-
strittenen Gebieten auf dem Volkswillen beruhen müsse, nicht aber von 
historischen oder strategischen Erwägungen abhängig gemacht werden 
dürfe.36 Zum letztenmal schließlich erhoben sich Stimmen der Gerechtig-
keit und Vernunft innerhalb der amerikanischen Friedensdelegation. Die 
Denkschrift des Fachberaters der Delegation für Österreich-Ungarn, Coo-
lidge, vom 10. März 1919 über „Die neuen Grenzen innerhalb des frühe-
ren Österreich-Ungarn" 37 machte einen Vorschlag, der große Ähnlichkeit 
mit der im Herbst 1938 verwirklichten Regelung aufwies, und drei Tage 
später ergab sich im Unterausschuß des „Ausschusses für tschechoslowaki-
sche Angelegenheiten" der Friedenskonferenz ein erbittertes Ringen zwi-
schen dem amerikanischen Delegierten Allen W. Dulles und den übrigen 
Alliierten, vor allem den Franzosen, beim Versuch, wenigstens Rumburg 
und Eger vor der Einverleibung in die Tschechoslowakei zu bewahren.38 

All dies war vergeblich. 
Von dieser Problematik sorgsam zu scheiden ist das sowohl Sudeten-

deutsche wie Tschechen in gleicher Weise berührende r e c h t s s t a a t -
l i c h e Anliegen. Diese Seite der Sache ist bisher, soweit man sehen kann, 
nicht entfernt so ausführlich erörtert worden wie die nationalpolitische 
Komponente; für die Betroffenen war sie im damaligen Zeitpunkt 

34) Einzelheiten bei K. R a b l , Das Ringen um das sudetendt. Selbstbestim-
mungsrecht, S. 14ff.; K. R a b l , St. Germain, S. 894ff. 

35) K. R a b l , Das Ringen um das sudetendt. Selbstbestimmungsrecht, S. 13. 
36) Einzelheiten bei K. R a b l , Das Ringen um das sudetendt. Selbstbe-

stimmungsrecht, S. 50 ff. (wörtliche Wiedergabe des Beschlusses vom 9. Febr. 
1919 samt dazugehörigen Anträgen usw.). 

37) vollst. Übersetzg. vgl. K. R a b l , Das Ringen, S. 77 f., 147 ff. 
38) Übersetzg. d. Protokolls der Sitzung bei K. R a b 1, Das Ringen, S. 182 ff. 
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nicht weniger wichtig. Was immer aus heutiger Sicht hierzu gesagt 
wird — unvoreingenommene Staatsforschung wird sich der Feststellung 
nicht entziehen können, daß das Österreich-Ungarn des Ersten Weltkrie-
ges keine freiheitliche Verfassungsordnung besaß. Und, was nicht über-
sehen werden sollte: dieser Mangel t ra t gerade in Böhmen im Zeichen des 
„St. Anna-Patents" vom 26. Juli 1913, dessen Inhal t oben wiedergegeben 
wurde, kräftig hervor. Der Suspension der böhmischen Landesselbstver-
wal tung war zu Anfang des Krieges die Suspension des gesamtstaatlichen 
Par laments , der beiden Häuser des Reichsrats, die Suspension der Ge-
schworenengerichte, des a l tberühmten Palladiums der Bürgerfreiheit, ge-
folgt — und nicht nur das: kraft der Gesetzgebung vom 25. Jul i 1914 
waren auch die staatsbürgerlichen Grundrechte suspendiert worden. 

Praktisch bedeutete das die Möglichkeit jederzeitiger Verhaftung ohne 
richterlichen Befehl und ohne die Möglichkeit der richterlichen Nach-
prüfung einer solchen Maßnahme, ferner konnten die politischen Behör-
den jedermann, der sich nicht in seiner Heimatgemeinde aufhielt, aus-
weisen und ihn nach freiem Ermessen dorthin in seinem Aufenthalt 
beschränken; es bedeutete ferner die Einführung der Post- und der 
Pressezensur sowie die Überwachung des Vereins- und Versammlungs-
wesens sowie die Zuständigkeit der Polizeibehörden zum Erlaß von Ver-
ordnungen „über das Verhalten an öffentlichen Orten und die Ansamm-
lung von Leuten sowie in Bezug auf die Vornahme demonstrat iver 
Handlungen und den Gebrauch von Abzeichen".39 Einer der ersten Be-
schlüsse des österreichischen Abgeordnetenhauses nach seiner Wiederein-
berufung im Sommer 1917 war denn auch die Aufhebung der Suspen-
sionsverordnung bezüglich der Geschworenengerichte als verfassungswidrig 
gewesen.40 Besondere Erbi t terung erregte, daß die kaiserlich-königlichen 
Behörden unter ausdrücklicher oder stillschweigender Berufung auf den 
Kriegszustand versucht hatten, gewisse sprachenrechtliche Errungenschaf-
ten, die sich die Tschechen vor 1914 secundum legem, praeter legem oder 
via facti erstr i t ten hatten, zugunsten der „Einführung einer deutschen 
Staats- und Amtssprache" — hier taucht dieser dem österreichischen 
Staats- und Verfassungsrecht bisher unbekannte Begriff zum ersten Male 
auf — rückgängig zu machen.41 Eine Reihe dieser Maßnahmen, die als verfas-
sungswidrige Übergriffe empfunden wurden und es zum größten Teil auch 

39) §§ 3—7 sowie 8 und 9 des Gesetzes v. 5. Mai 1869, „womit auf Grund 
des Art. 20 des Staatsgrundgesetzes v. 21. Dez. 1867, RGBl. Nr. 142, die Be-
fugnisse der verantwortlichen Regierungsgewalt zur Verfügung zeitweiliger 
oder örtlicher Ausnahmen von den bestehenden Gesetzen bestimmt werden". 
RGBl. Nr. 66. 

40) Beschl. v. 6. Juli 1917; Beharrungsbeschl. anläßlich eines Einspruchs des 
Herrenhauses v. 25. Sept. 1917; vgl. K. R a b l , Das Ringen, S. 101, Anm. 246. 

41) Nachw. bei K. R a b l , St. Germain, S. 900 f., Anm. 66. 
26* 
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waren, wurden von einer Behörde gehandhabt, die zu Beginn des Krieges 
ohne gesetzliche Grundlage geschaffen worden war : vom sog. „Kriegs-
überwachungsamt", einer keinem der Ministerien der österreichischen 
Reichshälfte, sondern dem Gemeinsamen Kriegsministerium unters tehen-
den Dienststelle, deren Zuständigkeitsbereich ebenso unbest immt wie um-
fassend war; man konnte daher sagen, daß der Suspension der bürger-
lichen und politischen Freiheitsrechte die Suspension der ordentlichen 
Verwaltung zugunsten einer illegitimen Mili täradministrat ive gefolgt war. 

Dies alles gipfelte in der kollektiven Diffamierung gewisser Nationali-
täten — sei es dadurch, daß man ihre Führer un ter Umständen vor 
Militärgerichte zog und dort Urteile erwirkte , die dazu geeignet und 
best immt waren, ganze Volksgemeinschaften als „staatlich unzuverlässig", 
als „illoyal" zu brandmarken; hier war es vor allem das (nach dem 
schlechten Vorbild des 1910—11 von madjarischer Seite in Agram durch-
geführten Hochverratsprozesses) Verfahren gegen Kramäf, das im Jun i 
1916 mit einem allerdings nicht vollstreckten Todesurteil geendet ha t te 4 2 ; 
sei es durch „administrative Verschickung" großer, national scharf abge-
grenzter Menschenmassen (Italiener, Serben, Ukrainer) ins Etappengebiet 
— ein vor allem wegen der dabei vorgefallenen Ausschreitungen be-
sonders t rübes Kapitel habsburgischer Kriegführung.43 Diese Dinge waren 
es nicht zuletzt gewesen, die einem Mann wie Pekaf beim Entwurf der 
für Kaiser Kar l best immten Adresse die Feder geführt hatten, von der 
P l a s c h k a eingangs seiner Darlegungen berichtet hat.44 

Von hier aus betrachtet — und die Sache läßt sich, wenn man nach 
Gerechtigkeit des Urteils strebt, nicht anders betrachten als von hier 
aus —, gewann das tschechische Volk, indem es sich aus dem habs-
burgischen Staat löste, zweierlei: nicht nur löste es sich von der fremd-
nationalen Staatshoheit, um eine Herrschaftsordnung eigenen Volkstums 
dafür einzutauschen, sondern es ersetzte einen polizeistaatlichen Krypto-
absolutismus durch ein modern-freiheitliches Verfassungsgefüge. Und von 
hier aus öffnet sich nun auch der Blick auf die Tragik sudetendeutschen 
Schicksals: denn für diese Gemeinschaft bedeutete der Übergang in die 
tschechoslowakische Republik nicht nur die Aufrichtung einer fremd-

42) Über den Kramäf-Prozeß sowie einige andere gleichartige Verfahren 
gegen russophile ukrainische Führer vgl. K. R a b l , Staatsbürgerliche Loyalität 
im Nationalitätenstaat, München 1959. S. 68 ff., 124 ff. 

43) vgl. dazu insbes. die Debatte der österreichischen Abg.-Hauses v. 15. Juli 
1917 — Sten. Prot. d. Verh. d. Abg.-H. d. österr. Reichsrats, 22. Sess. (1917), 
S. 1091 ff. — mit teilweise geradezu schauerlichen Einzelheiten, wie etwa in 
der Rede des tirolischen Abg. Niedrist (S. 1114 ff.). 

44) vgl. ZfO. 8 (1959), S. 2. Die wesentlichen Teile des Adreßentwurfs nun-
mehr in deutscher Sprache bei K. R a b l , Staatsbürgerliche Loyalität im 
Nationalitätenstaat — aufgewiesen am Beispiel der böhmischen Frage zwi-
schen 1914 und 1938. München 1959. S. 107 ff. 
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nationalen Staatshoheit — denn noch vor Erlaß der Verfassungsurkunde 
vom 29. Februar 1920 sprach das Oberste Verwaltungsgericht in P r a g be-
reits aus, daß die Tschechoslowakei ein „Nationalstaat" sei, „der nach 
dem allgemeinen Grundsatz der Selbstbestimmung der tschechoslowaki-
schen Nation begründet worden ist" 45 —, sondern zugleich die Fortsetzung 
jenes polizeistaatlichen Kryptoabsolutismus der Kriegszeit — und zwar zu 
dem Zweck, um die Bekundung des sudetendeutschen, gegen die Ein-
ordnung in den neuen tschechoslowakischen Staat gerichteten Selbst-
bestimmungswillens zu verhindern. 

Die Belege für diese — wie zuzugeben ist, weitgehende — Behauptung 
sind zusammengestellt worden und liegen vor; es sei in Bausch und 
Bogen darauf verwiesen.46 Eine Sonderfrage sei herausgegriffen, weil sie 
das Wesen der verfassungsrechtlichen Vorgänge, um die es sich handelt , 
sehr anschaulich macht: die deutschfeindliche Reorganisation der Lokal-
verwaltung. 

Von Böhmen war eingangs bereits die Rede. Durch das St. Anna-Pa ten t 
war eine neunköpfige „Landesverwaltungskommission" eingesetzt wor-
den, die un ter dem Vorsitz des kaiserlichen Stat thal ters arbeitete; fünf 
ihrer Mitglieder waren Tschechen, drei Sudetendeutsche. Nunmehr wurde 
durch ein „Gesetz" des tschechischen Revolutionsausschusses v. 13. Novem-
ber 191847 nicht etwa der frühere Zustand — wenn auch un te r Wahrung 
der Tatsache, daß die S t ruktur des Staates nunmehr republikanisch w a r — 
wiederhergestellt , sondern der bisherige Zustand der autor i tär-ant idemo-
kratischen Verwaltungsspitze und -führung wurde beibehalten, nu r mit 
der Maßgabe, daß nunmehr alle neun Mitglieder der in „Landesverwal-
tungsausschuß" umbenannten Körperschaft tschechischen Volkstums wa-
ren. Damit waren die 34 v. H. sudetendeutschen Einwohner des Landes 
von jeglicher Einflußnahme auf die Administrat ive abgeschnitten. 

In Mähren zwang man die deutschen Landesausschußbeisitzer zum Rück-
tritt , führte jedoch keine gesetzmäßigen Wahlen durch, sondern füllte die 
rechtswidrigerweise erzielten Vakanzen durch Ernennungen seitens der 
neuen Prager Staatsregierung auf, was wiederum ausschließlich Tschechen 
auf die bisher teilweise von Deutschen besetzten Verwaltungsstellen be-
förderte; die 27,4 v. H. sudetendeutschen Einwohner verloren damit jede 
Möglichkeit der Einwirkung auf die Landesverwaltung.4 8 

45) vgl. die „Plenissimarentscheidung" v. 19. März 1919, Nr. 73/18 — s. J. 
Bohuslav, Sbirka nälezü Nejvyssiho spravniho soudu [Slg. der Entscheidungen 
des Obersten Verwaltungsgerichts], Bd 1, Prag 1920, S. 557 f., Nr. V. 

46) vgl. K. R a b l , Das Ringen, S. 41 ff., insbes. S. 53 ff., 98 ff., 197 ff, 
47) Slg. Nr. 38. 
48) Einzelheiten vgl. K. R a b l , Das Ringen, S. 30. 
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In Schlesien endlich — das Land, das 1910 einen tschechischen Bevölke-
rungsanteil von nur 22 v. H. besaß, wurde 1928 mit Mähren verschmolzen, 
um auch hier dem neuen Staatsvolk das zahlenmäßige Übergewicht zu 
sichern — ging man, obwohl dafür weder ein finanzieller noch irgendein 
anderer administrativtechnischer Grund vorlag, bereits im April 1919 
genau so vor, wie der habsburgische Absolutismus in Böhmen im Hoch-
sommer 1913 vorgegangen war: eine „Landesverwaltungskommission" 
übernahm die oberste Gewalt unter Beiseiteschiebung des bisherigen 
deutsch-tschechisch-polnisch Zusammengesetzen Landesausschusses49; sie 
hatte ausschließlich tschechische Mitglieder. 

Seine Vollendung findet dieses Vorgehen durch den Verfassungsoktroy 
des Jahres 1920. Auch er hat ein böses Vorbild in der staatsrechtlichen 
Entwicklung des Ersten Weltkrieges. Gewisse Postulate eines von national-
deutscher Seite befürworteten, von allen tschechischen Parteien teils zu 
Recht, teils völlig zu Unrecht leidenschaftlich abgelehnten verfassungs-
politischen Programms — vor allem die Errichtung von Kreisbehörden in 
Böhmen mit der Sprachgrenze folgenden örtlichen Zuständigkeits-
bereichen — hatte die Krone zwischen Mitte Mai und Ende September 1918 
mittels Ministerialverordnungen und kaiserlichen Entschließungen unter 
Umgehung des Parlaments durchzusetzen unternommen.50 Der vorgesehene 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Neuregelung, der 1. Januar 1919, war 
sozusagen im Trubel des Staatsumsturzes untergegangen. 

Jetzt waren neue Mächte am Ruder, und sie handelten am nationalen 
Gegner — den Sudetendeutschen — so, wie Habsburg versucht hatte, 
ihnen entgegenzutreten. Namens der Demokratie und des Selbstbestim-
mungsrechts ward die verfassunggebende Macht in die Hand einer Ver-
sammlung gelegt, die ihr Mandat nicht aus freien, im Rahmen der neuen 
Verfassungsordnung abgehaltenen Wahlen, sondern aus in den Jahren 
1911, 1908 oder 1906 abgehaltenen Reichsrats- bzw. Landtagswahlen her-
leitete, soweit nicht Kooptionen stattfanden. Dabei wurde die Slowakei 
durchaus nicht nur von Slowaken vertreten, und kein Sudetendeutscher, 
kein Madjare, Pole oder Karpatenukrainer hatte in jener „Revolutionären 
Nationalversammlung" Sitz oder Stimme.51 Diese Versammlung beschloß 
nicht nur die Verfassungsurkunde, sondern sie schuf die Staatseinrichtung, 
gestaltete sie aus und gab ihr jene Formen, an denen in der Folgezeit 
deshalb nichts mehr geändert werden konnte, weil die „nationalen Min-
derheiten" nicht in der Lage waren, eine Revision der Verfassungsgesetz-
gebung des Staates gegen den Willen der „Staatsnation" zu erzwingen. 
Als Polen, Sudetendeutsche, Madjaren und Karpatenukrainer im Hoch-
sommer 1920 das tschechoslowakische Parlament zum ersten Male zu 

49) vgl. Gesetz vom 16. April 1919, Slg. Nr. 212. 
50) Einzelheiten vgl. bei K. R a b l , St. Germain, S. 901, Anm. 70. 
51) Einzelheiten vgl. bei K. R a b l , St. Germain, S. 915 f. 
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betreten vermochten, fanden sie die Gemeindewahlordnung5 2 , den Neu-
aufbau der Regionalverwaltung5 3 , die Vorschriften über die Wahl des 
Präsidenten der Republik und das Verfassungsgericht54 , über das Spra-
chenrecht, die Benennung der Gemeinden und die St raßennamen sowie 
deren Kenntlichmachung5 5 , die Agrarreform5 6 , das Staatsangehörigkeits-
recht 57 u. v. a. m. fertig vor. Ein Mann, der jeglichem nationalistischen 
Überschwang so fern stand wie Josef Seliger, rief damals aus 5 8 : 

„Sie haben Ihre Verfassung aufgerichtet und darüber das Wort geschrieben: 
Unabänderlich'. Sie haben sie mit so vielen Befestigungen umgeben, daß es 
schwer, ja: undenkbar erscheint, hier auch nur den Gedanken einer gemein-
samen Schöpfung einer gemeinsamen Verfassung zur Erörterung zu stellen — 
einer Verfassung, die uns allen behagen würde, in der und unter der wir alle 
frei leben könnten, einer Verfassung, die den Völkern gibt, . . . was für ihr 
nationales Leben Brot und Wasser ist. Sie geben den anderen Völkern nicht 
das Recht der Verwaltung ihrer Schulen, nicht die Selbstverwaltung ihrer 
nationalen Einrichtungen und Sie machen sie dadurch zu Unterworfenen 
Ihres Machtwillens. . ." 
Und er fuhr fort: 

„. . . Der Herr Ministerpräsident beruft sich . . . darauf, daß dieser Staat 
von der Entente anerkannt wurde — noch während des Krieges und dann nach 
dem Krieg . . . ich würde nicht so reden wie der Herr Ministerpräsident. 
Denn das bedeutet ja, daß Sie das Schicksal dieses Staates an das Schicksal 
des Gewaltfriedens von Versailles und St. Germain geknüpft haben. . . Wie 
aber, meine Herren, wenn dieser Gewaltfriede — und das ist keine Utopie — 
eines Tages zerbricht? und wenn die mit so viel Kunst aufrechterhaltene 
Macht der Entente, wie wir sie heute sehen, zusammenstürzt? Was dann 
kommen wird, weiß ich nicht, aber ich saee mir: wenn ich Tscheche wäre . . . . 
so würde ich mich . . . fragen: Wäre es nicht viel vorteilhafter, wäre es nicht 
eine viel sicherere Zukunft dieses Staates, wenn man aufbauen würde . . . auf 
dem gemeinschaftlichen Willen aller Völker, die diesen Staat bewohnen? . . ." 

52) Gesetz vom 26. Januar 1919, Slg. Nr. 75. 
53) Gesetz „über die Errichtung von Gau- und Bezirksämtern" vom 29. Febr. 

1920, Slg. Nr. 126. 
54) Gesetze vom 9. März 1920, Slg. Nr. 161 und 162. 
55) Gesetze über die Grundsätze des Sprachenrechts vom 29. Febr. 1920, 

Slg. Nr. 122, sowie über die Namen der Städte, Gemeinden, Ortschaften und 
Straßen sowie über die Kennzeichnung der Gemeinden mit Ortstafeln und die 
Numerierung der Häuser vom 14. April 1920, Slg. Nr. 266. 

56) Gesetze über die Beschlagnahme des großen Grundbesitzes v. 16. April 
1919, Slg. Nr. 215, über die Sicherstellung des Bodens für Kleinpächter v. 
27. April 1919, Slg. Nr. 318, über die Errichtung des Bodenamts v. 11. Juni 1919, 
Slg. Nr. 330. 

57) Gesetz über den Erwerb und Verlust der tschechoslowakischen Staats-
angehörigkeit v. 9. April 1920, Slg. Nr. 236. 

58) Rede vom 2. Juni 1920 im Abg.-Haus — Auszug bei K. R a b l , Das 
Ringen, S. 206 ff. 
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Dami t war ein e Frag e — wie sich erweisen sollte , die Schicksalsfrag e 

nich t n u r des tschechoslowakische n Staatswesens , sonder n (wie m a n heute , 

1959, vielleich t anfüge n darf ) auc h des tschechische n Volkes — gestellt . 

Sie ist knap p anderhal b Jahrzehnt e späte r von eine r Seit e beantworte t 

worden , die als unvoreingenomme n gelten kann . Am 3. Mär z 1934 be -
richtet e de r britisch e Gesandt e in Prag , Addison , an da s Foreig n Office 5 9: 

„. . . Artificiality require s artificia l assistanc e if it is to be maintained , 

an d no one with an y sense of Observatio n could fail to observe th e extremel y 

difficult Situatio n in which thi s countr y is place d by th e very natur ę of 

thing s —• awkward boundaries , a powerfu l neighbou r on thre e sides which 

desires he r destruction , two mor e neighbour s which dislike he r cordiall y 

an d have th e same desire , an d extensive land frontier s inhabited , in th e main , 

by fellow-citizen s who are , whethe r rightl y or wrongly, intensivel y disloyal 

an d wish for nothin g bette r tha n th e disappearanc e of thi s Stat e as at presen t 

conceived . No w to an English mind , arguin g on English analogies , it migh t 

occu r to object tha t th e presen t stat e of tensio n migh t have been avoided by 

th e adoptio n of a wise policy of conciliatio n toward s th e minoritie s within 

th e nationa l border s . . . To th e realis t th e fact remain s tha t Czechoslovaki a 

ha s no t conciliate d he r minorities . . . A prope r treatmen t of th e minoritie s 

would, by th e mer e force of things , have entaile d th e disappearanc e of th e 

Czech minorit y rule which is th e very basis of th e fabric . . . Th e Situatio n is 

unpleasan t an d th e Czech rulin g caste can , in fact, do nothin g to alte r it of 

its own volition . I t appears , consequently , to be at last realize d tha t assistanc e 

can only com e from outside , an d thi s realizatio n ha s led to anothe r disquietin g 

suspicion that , in fact, such assistanc e will no t be forthcomin g in th e only form 

in which it could be of an y use, namely , th e threa t to use force in orde r to 

maintai n a statu s quo which is essentia l to th e continue d existenc e of Czecho -
slovakia as an independen t sovereign Powe r governed by Czech s for Czechs . . ." 

59) vgl. Document s on British Foreig n Policy , Reih e 2, Bd 6. Londo n 1957. 
Nr . 328 (S. 514 ff.). 

Mitteilung 

Das sowjetestnische Archivwesen* 

Am 28. un d 29. Ma i 1958 fand im Konferenzsaa l des Präsidium s der Sowjet-
estnische n Akademi e der Wissenschafte n (dem frühere n Sitzungssaa l der „Est -
ländische n Literarische n Gesellschaft " un d einstigen Mittelpunk t deutsche n 

wissenschaftliche n Leben s in Reval) ein e Archivtagun g statt , an der auße r 

Archivaren , Behörden - un d Hochschulvertreter n sowie Mitarbeiter n der 

wissenschaftliche n Institut e Estland s auc h Archivwissenschaftle r au s Moska u 

un d Leningrad , Lettland , Litauen , der Ukrain e un d Weißruthenie n teilnahmen . 

*) gekürzt e Fassun g eine s am 20. Jun i 1959 auf dem 12. Baltische n Historiker -
treffen in Göttinge n gehaltene n Referats . 




